
Artikel 11)

Gesetz zur Errichtung der
Informationstechnik-Stelle der

hessischen Justiz  (IT-Stelle) und zur 
Regelung justizorganisatorischer

Angelegenheiten

§ 1

Errichtung der Informationstechnik-
Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle)

(1) Im Geschäftsbereich des für Justiz
zuständigen Ministeriums wird die Infor-
mationstechnik-Stelle der hessischen Jus-
tiz (IT-Stelle) als Landesoberbehörde er-
richtet.

(2) Die IT-Stelle hat ihren Sitz in Bad
Vilbel. Außenstellen bestehen in Kassel
und Weiterstadt.

(3) Die IT-Stelle ist zuständig für die
Informations- und Kommunikationstech-
nik der Gerichte, der Staatsanwaltschaf-
ten und des Justizvollzugs, insbesondere
für die Entwicklung, Einführung, Pflege
und Weiterentwicklung von Fachverfah-
ren einschließlich des elektronischen
Rechtsverkehrs, die Anwenderbetreuung
sowie für die Ausstattung der Dienststel-
len mit Geräten und Software. Die Zu-
ständigkeiten der Hessischen Zentrale für
Datenverarbeitung bleiben unberührt.

(4) Näheres zu den Geschäftsabläufen
der IT-Stelle kann durch Rechtsverord-
nung bestimmt werden.

§ 2

Fachaufsicht über die 
Hessische Zentrale für 

Datenverarbeitung

Soweit die Hessische Zentrale für Da-
tenverarbeitung nach § 1 des Datenverar-
beitungsverbundgesetzes in der Fassung
vom 4. April 2007 (GVBl. I S. 258), geän-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember
2011 (GVBl. I S. 778), Aufgaben für den
Geschäftsbereich des für Justiz zuständi-
gen Ministeriums wahrnimmt, untersteht
sie dessen Fachaufsicht. Die Kontrolle der
Tätigkeit der Hessischen Zentrale für Da-
tenverarbeitung auf die Einhaltung  aller
Bestimmungen, die der Gewährleistung
der IT-Sicherheit der Daten der hessi-
schen Justiz dienen, erfolgt durch die IT-
Stelle. Hinsichtlich der Verfahrensdaten
obliegt die Fachaufsicht dem zuständigen
Gericht, der zuständigen Staatsanwalt-

schaft oder der zuständigen Justizvoll-
zugsbehörde.

§ 3

IT-Kontrollkommission

(1) Soweit im Rahmen der Fachaufsicht
nach § 2 Satz 2 Überprüfungen zum
Schutz vor unbefugten Zugriffen durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Hessischen Zentrale für Datenverarbei-
tung erfolgen sollen, wirkt eine einzurich-
tende IT-Kontrollkommission mit.

(2) Die IT-Kontrollkommission besteht
aus

1. je einer Vertreterin oder einem Vertre-
ter

a) der IT-Stelle,

b) jedes Bezirksrichterrats und des
Richterrats des Hessischen Finanz-
gerichts zum Schutz der richterli-
chen Unabhängigkeit,

c) des Bezirksstaatsanwaltsrats zum
Schutz des Legalitätsprinzips,

2. einer vom Hauptpersonalrat der Justiz
zu benennenden Person, bei der oder
dem es sich um eine Rechtspflegerin
oder einen Rechtspfleger handeln
muss, zum Schutz der sachlichen Un-
abhängigkeit der Rechtspflegerinnen
und Rechtspfleger.

§ 4

Justizstatistik

Das für Justiz zuständige Ministerium
soll den Leitungen und den Präsidien der
Gerichte, den Leitungen der Staatsan-
waltschaften sowie den Personalvertre-
tungsgremien Statistiken der Justiz in au-
tomatisierter Form zur Wahrnehmung der
jeweiligen Aufgaben und Befugnisse zur
Einsicht bereitstellen, welche auch zu
Vergleichen zwischen den Gerichten und
Staatsanwaltschaften innerhalb Hessens
herangezogen werden können.

§ 5

Aufbewahrung von Schriftgut

(1) Das Schriftgut der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, der Arbeits-, Finanz-, Sozi-
al- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, der
Staatsanwaltschaften und der Justizvoll-
zugsbehörden, das für das Verfahren
nicht mehr erforderlich ist, darf nach
Maßgabe der Rechtsverordnung nach
Abs. 3 Satz 1 nach Beendigung des Ver-
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fahrens nur so lange aufbewahrt werden,
wie schutzwürdige Interessen der Verfah-
rensbeteiligten oder sonstiger Personen
oder öffentliche Interessen dies erfordern.
Satz 1 gilt für das Schriftgut der Justizver-
waltung und der der Aufsicht der für die
Justiz zuständigen Ministerin oder des
hierfür zuständigen Ministers unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts ent-
sprechend.

(2) Schriftgut im Sinne des Abs. 1 sind
insbesondere Akten, Aktenregister, öf-
fentliche Register, Grundbücher, Namens-
verzeichnisse, Karteien, Urkunden und
Blattsammlungen sowie einzelne Schrift-
stücke, Bücher, Drucksachen, Kalender,
Karten, Pläne, Zeichnungen, Lichtbilder,
Bild-, Ton- und Datenträger und sonstige
Gegenstände, die Bestandteile oder Anla-
gen der Akten geworden sind. Schriftgut
kann in Papierform, elektronischer Form
oder in anderer Speicherungsform vorlie-
gen.

(3) Die Aufbewahrungsfristen für das
Schriftgut werden durch Rechtsverord-
nung bestimmt. Bei der Bestimmung der
Aufbewahrungsfristen sind zu berück-
sichtigen:

1. das Interesse der Betroffenen daran,
dass ihre personenbezogenen Daten
nicht länger als erforderlich gespei-
chert werden,

2. ein Interesse der Verfahrensbeteilig-
ten, auch nach Beendigung des Ver-
fahrens Ausfertigungen, Auszüge oder
Abschriften aus den Akten erhalten zu
können,

3. ein rechtliches Interesse nicht am Ver-
fahren Beteiligter, Auskünfte aus den
Akten erhalten zu können,

4. das Interesse von Verfahrensbeteilig-
ten, Gerichten und Justizbehörden,
dass die Akten nach Beendigung des
Verfahrens noch für Wiederaufnahme-
verfahren, zur Wahrung der Rechtsein-
heit, zur Fortbildung des Rechts oder
für sonstige verfahrensübergreifende
Zwecke der Rechtspflege zur Verfü-
gung stehen.

(4) Die Aufbewahrungsfristen begin-
nen mit dem Ablauf des Jahres, in dem
nach Beendigung des Verfahrens die
Weglegung der Akten angeordnet wurde,
soweit die Rechtsverordnung nach Abs. 3
keine anderweitigen Regelungen enthält.

(5) Sonstige Aufbewahrungsbestim-
mungen bleiben unberührt.

§ 6

Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung bei Gerichten

und Staatsanwaltschaften

(1) Aus Gründen der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften können gefährdete Bereiche im
Innen- und Außenbereich von Gebäuden
offen überwacht und Zutrittskontrollen
durchgeführt werden, soweit dies erfor-

derlich ist. Die Maßnahmen sind so zu
wählen, dass sie in einem angemessenen
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und
die Betroffenen nicht mehr und nicht län-
ger als notwendig beeinträchtigen.

(2) Zu Maßnahmen im Sinne von
Abs. 1 können insbesondere zählen:

1. die Durchführung von generellen Zu-
trittskontrollen; zulässig ist auch die
Verwendung technischer Hilfsmittel,
die zum Auffinden von zur Störung der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung
verwendbarer Gegenstände geeignet
sind,

2. die offene optische Überwachung, die
auch durch technische Hilfsmittel er-
folgen kann und auf die in geeigneter
Form hinzuweisen ist; Aufzeichnungen
sind zulässig, soweit Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Erhö-
hung der Gefährdungslage vorliegt.

(3) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektronischen
Überwachungssystems erhoben wurden
oder hierbei angefallen sind, sind unver-
züglich nach Beendigung der Maßnah-
me, Aufzeichnungen spätestens binnen
24 Stunden nach Ende des Kalenderta-
ges, an dem sie angefallen sind, zu lö-
schen, soweit nicht die weitere Aufbe-
wahrung im Einzelfall zu Beweiszwecken
unerlässlich ist.

(4) Sitzungspolizeiliche Maßnahmen
bleiben unberührt.

§ 7

Zuständigkeit für den Erlass
von Rechtsverordnungen

Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 4
und § 5 Abs. 3 Satz 1 erlässt die für die
Justiz zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2016 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung des
Datenverarbeitungsverbundgesetzes

§ 1 Abs. 3 des Datenverarbeitungsver-
bundgesetzes in der Fassung vom 4. April
2007 (GVBl. I S. 258) wird aufgehoben.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen
Besoldungsgesetzes

Anlage I des Hessischen Besoldungs-
gesetzes in der Fassung vom 25. Februar
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1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. November 2010
(GVBl. I S. 434), wird wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsordnung A Besol-
dungsgruppe A 16 wird die Amtsbe-
zeichnung „Vizepräsidentin oder Vize-
präsident der IT-Stelle der hessischen
Justiz“ angefügt.

2. In der Besoldungsordnung B Besol-
dungsgruppe B 3 wird die Amtsbe-

zeichnung „Präsidentin oder Präsident
der IT-Stelle der hessischen Justiz“ an-
gefügt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012
in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Dezember 2011

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n
u n d  E u r o p a

H a h n


